
tc, uni
zurüch,
einer jt
ie Bed^

Gold
.mb Bjj,
ögen , ui
lohl ba§
len , das
es Gold
Glied,

rtschland
lung geK
ldfeinwe,
^Gold
m, der ez
was duh

tntne ich
-Zustand,
n 11 . De
— im

lefehlsb«

t Vorlir
rtfc di,
sseldst«
lagen a
»n Arck,
entnie«

^ebstähle

as Beti
Mittags

'rächte g!
l angeord
in SelbR

le Feldh ■
itt der <ji
ngen . \
verfolgt.

Kappst

eines A
000 M5

auf 9 3

20 . Juli.

ßkilagr{» Ho. 82  irs KMlatt
für den Kreis Westerburg. 1817

Anweisung an die Ablieferungspflichtigen
ÄÄÄTÄÄ «S

Mr Kedachmrg verwendeten Knpfermengen . rinkchliekilich kupferner Dachrinnen. Al»falle obre.
Fenster - u. Kestmsabdccknngen . sowie einschlietzltch der an Flitz schntzanlage« befindlichen Vlatinteile.

. . . Vom 0 . Mar ? 1917.
- ( Abgedruckt m der Beilage zum Kreisblatt Nr . 30 vom 9 . März 1917 .)

8 1-
Kigentumsnbertragung.

Jedem emzelnen von der Bekanntmachung Betrof.
jenen wird durch die beauftragte Behörde eine ' Anord¬
nung , betreffend Uebertragung des Eigentums an den
beschlagnahmten Kupfer - und Platinmengen auf den
Reichs - Militärfiskus zugestellt . Die Abnahme der Kup¬
fer - und Platmmengen ist zwar vorzubereiten , sie hat
aber nicht vor Eingang dieser Eigentumsübertragung
bei dem Betroffenen zu beginnen . Ersatzmaterial für
die entfernten kupfernen Blitzschutzanlagen ist bei der
Metallmobilmachungsstelle Berlin 81V 48 , Wilhelmstr.
20 direkt rechtzeitig zu beantragen , damit die betreffen¬
den Gebäude des Blitzschutzes nicht zu entbehren brau¬
chen . Diesen Anträgen ist eine Bescheim 'gurrg des Kreis¬
ausschusses beizufügen darüber , daß die angeforderten
Mengen als Ersatz für enteignete , kupferne Blitzschutzan-
lagen an den näher zu bezeichnenden Gebäuden dienen.

Das Eigentum an den betroffenen Kupfer - und
Platinmengen geht auf den Reichs -Militärfiskus über,
sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht

_ § 2-
/ Ablieferung.

Die Ablieferungspflichtigen können für die Herab¬
nahme des Kupfers die Heranziehung geeigneter Personen
auf Grund des Zivildienstpflichtgesetzes bei dem Kreis¬
ausschuß beantragen.

Der Ablieferer hat bei der Ablieferung die genaue
Adresse des Eigentümers der abgelieferten Kupfer - oder
Platinmengen anzugeben . Die Ablieferungsstelle ist auf
dem zuständigen Bürgermeisteramt.

Personen , die mit den festgesetzten Uebernahme-
prersen einverstanden sind , wird ein Anerkenntnisschein
ausgestellt , aus dem das Gewicht der abgelieferten Kup¬
fer - oder Platinmengen , der Uebernahmepreis , die genaue
Adresse des Eigentümers und die Zahlstelle hervorgehen.
Das Gewicht ist im Beisein der Ortsbehörde sestzustellen
und dieses durch Unterschrift des Ablieferungspflichtigen
anzuerkennen . Auf Grund des Anerkenntnisscheines
wird der darin festgesetzte Betrag alsbald durch die be-
auftragten Behörden ausgezahlt , es sei denn , daß über
die Person des Berechtigten Zweifel bestehen . Ergibt
das Grundbuch , daß das Grundstück mit Rechten Dritter
belastet ist, so darf die Auszahlung nur mit deren Zu¬
stimmung , andernfalls nur zur Wiederherstellung des
Daches und nur nach Verhältnis des Fortschreitens der
neuen Eindeckung erfolgen Durch die Annahme
des Anerkenntnisscheines  oder der Zahlung
gilt daS Einverständnis mit dem festgesetzten Uebernahme¬
preis als bindend ausgesprochen.

Falls der Ablieferer sich mit dem festgesetzten Ueber¬
nahmepreis nicht zufrieden geben will , hat er dies bei
der Ablieferung ausdrücklich zu erklären . Es wird dann
durch die beauftragte Behörde ein Uebernahmepreis nach
8 8 der Bekanntmachung Nr . M . 200/1 . 17 berechnet
werden ; hierfür sind Rechnungsbelege beizubringen.
Erklärt der Ablieferer sich hiermit nicht einverstanden , so
wird ihm an Stelle des Anerkenntnisscheines eine Quit-
tung nach dem in Anlage 3 beigefügten Muster ausge¬
händigt , aus der die Gruppe und das Gesamtgewicht der
abgelieferten Kupfer - oder Platinmengen hervorgehen.
In diesem Falle ist der Antrag auf endgültige Festsetzung
des Uebernahmepreises von dem Betroffenen unmittelbar
an baS  Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft , Berlin
\N  10 , Viktoriastraße 34, zu richten. In dem Anträge
rst anzugeben , wann und von wem die Kupfer - und
Platinmengen abgeliefert worden sind und von wem die
Abnahme ausgeführt wurde . Ferner sind nach Mög¬
lichkeit Rechnungsbelege , Zeichnungen oder Photographien
beizufügen.

Durch die Inanspruchnahme des Reichsschiedsge-
richts erleidet die Ablieferung keinen Aufschub.

Die Ablieferung muß bis zum 10 . November 1917
beendet sein.

Denjenigen Personen , die sich nachträglich mit dem
Uebernahmepreis einverstanden erklären , ist die Quittung
gegen einen Anerkenntnisschein umzutauschen . Der an¬
erkannte Betrag ist auszuzahlen.

„ § 3
' . Zrva«gsvoUstreck»«g.

Wer die übereigneten Kupfermengen nicht innerhalb
der in der Enteignungsanordnung vorgeschriebenen Zeit
abgeliefert hat macht sich strafbar . Außerdem erfolgt
die zwangsweise Abholung der ablieferungspflichtigen
Gegenstände durch die beauftragten Behörden als Voll¬
streckungsmaßregel auf Kosten des Besitzers.

Die Verpflichtung des Besitzers zum Entfernen der
Kupfer - und Platinmengen von den Bauwerken besteht
auch für die zwangsweise abzuholenden Kupfer - und
Platinmengen.

Den von der zwangsweisen Einziehung Betroffenen
werden ebenfalls Anerkenntnisscheine bei Annahme der
Uebernahmepreis - oder Quittungen bei beabsichtigter In¬
anspruchnahme des Reichsschiedsgerichts nach den Be-
stimmungen des § 2 dieser Anweisung ausgehändigt.
Die Kosten der Zwangsvollstreckung werden von der zur
Auszahlung kommenden Summe in Abzug gebracht bezw.
auf der Quittung vermerkt.

. ^ 4-
Ansriahmen.

Die Befreiung von der Beschlagnahme , Enteignung
und Ablieferung Muß für die Kupfermengen ausgespro-
chen werden , für die ein besonderer kunstgeschichtlicher
oder kunstgewerblicher Wert durch anerkannte Sachver-
ständrge festgestellt worden ist . Ueber die Befreiung wird
e,ne Bescheinigung ausgestellt . Als anerkannte Sach¬
verständige sind nur solche Personen anzusehen , die von
der Landeszentralbehörde als geeignet bezeichnet worden
sind (Bezirkskonservator Prof . Geh . Baurat Luthmer .u
Direktor des historischen Museums , Prof . Dr . Bernhard
Müller , beide in Frankfurt a . M .) .

Andenkenwert oder drohende Verunstaltung ent¬
binden nicht von der Beschlagnahme und Enteignung.

Die Befreiung kann durch die Metall -Mobilma-
chungsstelle widerrufen werden.

§ 5.
Meldepflicht.

Nach § 10 der Bekanntmachung Nr . Hl. 200/1 . 17.
K . R . A . sind die durch die Beschlagnahme Betroffenen,
denen eine Enteignungsanordnung bis zum 30 . Juni
1917 nicht zugegangen ist , zur Meldung der vorhandenen,
in § 2 der Bekanntmachung Nr . M . 200/1 . 17 . K . R.
A . genannten Kupfer - und ' Platinmengen verpflichtet.

Der Zeitpunkt für die Meldung wird auf den 31.
Juli d. Js . festgesetzt.

Für die Meldung , die die Betroffenen an die Orts¬
behörden zu richten haben , sind Meldescheine zu verwen¬
den , die bei der Ortsbehörde zu haben sind.

Die Meldescheine sind , wenn erforderlich , möglichst
unter Erblttung der Hülfe von Lehrern , Bauhandwer¬
kern oder sonst geeigneten Personen eingehend auszu»
fullen . In den meisten Fällen werden die zu machenden
Angaben aus vorhandenen Rechnungen entnommen
werden können.

8 6.
Anfragen sind an den Kreisausschuf

zu richten.
in Westerburg

Westerburg . den 16. Juli 1917.
Der Vorsitzende de» Kreisausstbuste»

de» Kreist « Westerburg.



Der WeÜ -Krieg.
WB. Großes Hauptquartier , 18. Juli . (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Der Artilleriekampf in Flandern war an der Küste stark.
Von der User bis zur Lys hat er sich gegen die Vortage er¬
heblich gesteigert.

Zwischen Hollebecke und Warneton sind englische Erkund¬
ungsabteilungen im Nahkampf abgeschlagen worden.

Am La Basse-Kanal, bei Loos, bei Lens, sowie auf beiden
Ufern der Scarpe war das Feuer in den Abendstunden lebhaft.
Bei Einbruch der Dunkelheit griffen die Engländer nördlich der
Straße Arras -Cambrais an; sie wurden bis auf eine schmale
Einbruchsstelle westlich des Bois du Bert zurückgeworfen. Heute
morgen wurde ein englisches Bataillon , das nördlich von Fres-
noy vorging, durch Feuer vertrieben.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Längs der Aisne und in der Champagne blieb bei trübem

Wetter die Feuertätigkeit meist gering.
Auf dem linken Maasufer wurde tagsüber gekämpft. Nach

dreistündiger stärkster Artilleriewirkung griffen die Franzosen in
5 Kilometer Breite vom Avocourtwalde bis zum Grund westlich
des Toten Mannes an. An der Südostecke des Waldes von
Malancourt und beiderseits der Straße Malancourt Esnes drangen
sie nach erbittertem Kampf in die von uns kürzlich dort gewonn¬
enen Gräben ein. Im übrigen sind sie zurückgeworfenworden.
In abends erneut vorbrechendem Ansturm suchte der Feind seinen
Gewinn zu erweitern. Dieser Angriff brach ohne Erfolg ver¬
lustreich zusammen.

Oestlich der Maas war das Feuer lebhafter als sonst.
Heeresgruppe Herzog Albrecht.

Keine wesentlichen Ereignisse.
Westlicher Kriegsschauplatz

Heeresfront des Generalfelmarschalls Prinz Leopold
von Bayern«

Rege Gefechstätigkeit herrschte bei Riga, sowie südlich von
Dünaburg und Smorgon.

In Ostgalizien war das Feuer bei Brzeczany _stark. Im
Karpathenvorland nahmen in gemeinsammem Angriff bayrische
und kroatische Truppen die von den Russen zäh verteidigten
Höhen östlich von Lomnica und wiesen in den erreichten Stell¬
ungen russische Gegenangriffe ab.

Auch an anderen Stellen der Lomniea-Linie wurden die
Russen in örtlichen Kämpfen zurückgedrängt.

An der
Front des Generalobersten Erzherzog Joseph,

und bei der
Heeresgruppe des Generalseldmarschalls von Mackensen ist ein
allmähliches Aufleben der Feuertätigkeit, besonders auf beiden
Seiten des Susita -Tales und längs Putna und Sereth merkbar.

Makedonische Front.
Nichts Neues.

Der erste Generalquartiermeister : Ludendorfs.

Die britische Nerrtralitätsfierletzuug in
holländische « Gewässern.

Amtlicher holländischer Gericht.
Haag» 18. Juli. Das Marinedepartement teilt folgendes

mit:
Am frühen Morgen des 16. Juli sichteten die Posten der

Küstenwache sieben Frachtschiffe ungeannter Nationalität , die
durch die Hoheitsgewässer in nördlicher Richtung fuhren. Um
6,15 Uhr wurden von einem der Küstenwächter etwa 20 bri¬
tische Kriegsschiffe gesichtet, die um 6,50 Uhr in die Höhe von
Pleiten kamen und innerhalb der Hoheitsgewässer die Handels¬
schiffe zu beschießen begannen. 4 Frachtdampfecw urden, ob¬
wohl sie innerhalb der Hoheitsgewässer fuhren, weggenommen.
Zwei fuhren direckt auf den Strand zu und wurden, nachdem
sie schon festgelaufen waren, noch immer beschosstn. Mehrere
Geschosse fielen auf das Land. Ein anderes Handelsschiff ankerte
bei dem Untersuchungsfahrzeug am Eingang nach dem Schul-
pengat. Als das Untersuchungsfahrzeug 18 englische Torpedo¬
jäger sicherte, löschte es die Anker und legte sich zwischen das
Handelsschiff und die Torpedojäger, worauf diese in südlicher
Richtung wegfuhren. Als nun um 6,50 Uhr in dem Helder
die Nachricht eintraf, daß brititische Torpedojäger innerhalb
der Hoheitsrechte auf Frachtschiffe Jagd machen, wurden das
Kriegsschiff„Kortenaer" und vier Torpedoboote abgeschickt, die
um 8,25 an Ort und Stelle kamen. Zwei andere Torpedo¬
boote erhielten den Befehl bei Texel im Schulpengat zu kreu¬
zen, zwei mußten zwischen Vlieland und Texel kreuzen und
zwei bei dem am Sonntag gestrandeten deutschen Schiff. Es
steht fest, daß der Angriff innerhalb der Hoheitsgewässer statt-
gesunden hat.

Deutsches Re ch.
Ueder dir Grnteuusstchtr« äußert sich der Präsident

des Kriegsernährungsamts in einer Reichstagsrede am 10. Juli
folgendermaßen:

Ich möchte zum Schluß feststellen, daß die jetzigen Schwierig¬
keiten mit dem Frischgemüse nur vorübergehende sind, daß das
neue Wirtschaftsjahr im August einsetzt, und sind die Aussichten
für dieses keineswegs so schlechte und trübe find, wie es mir in
der letzten Zeit wiederholt als Ansicht begegnet ist. Ich kann im
vollen Vewußsein der mir obliegenden Verantwortung erklären,
daß wir nach menschlichem Ermessen einer Brotgetreideernte ent
gegensehen, die so gut sein w rd, wie di- des Jahres 1915, wo
wir glatt ausgekommen sind. Den schlechten dürren Gegenden
stehen weite Bezirke gegenüber, wo die Ernte besser als 1915 ist.
Die Ernte 1916 schien ja glänzend, hat uns jedoch schwer ent¬
täuscht; wir hielten sie für weit besser, als sich nachher herauz-
stellte. Die Ernte 1915 hat schlechte Aussichten-geboten, schließ¬
lich aber auch genügt, und deswegen können wir, was das Brot
anlangt, der nächstjährigen Versorgung mit voller Ruhe entgegen¬
setzen. Die Kartoffelernte wird, soweit man es jetzt.Voraussagen
kann nach dem Stande der Felder, erheblich besser werden alz
im Jahre 1916 ; es liegt keinerlei Grund zu der Annahme vor,
daß wir eine so schwere Mißernte haben werdest. Damit sind
die beiden Hauptgrundlagen für unsere Ernährung gegeben.
Unsere Viehbestände habensich trotz der starken Abschlachtungen
nicht wesentlich vermindert, die Fleischversorgungist also in den,
durch die Futterknappheit bedingten Umfange weiter völlig ge¬
sichert̂_ __ __ • _ _1
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Aus dem Kreise Westerburg.
Westerburg» den 20. Juli 1917

Oemertzliche Betriebszählung. Auf Grund des 8 17 des
Hilfsdienstgesetzes hat das Kriegsamt die Vornahme einer gewerb¬
lichen Betriebszählung angeordnet. Die Zählung soll den Stand
des deutschen Gewerbes um die Zeit des 15. August 1917, in
einigen Punkten verglichen mit dem Stand vor Kriegsausbruch,
erfassen. Leitung und Aufbereitung sollen der Statistischen Ab- » Lar
teilung der dem Kriegsamt unterstehenden wissentschaftlichm"sang
Kommission des Kriegsministeriums, die Verteilung und Wieder-^ ' "
Ansammlung der Erhebungsformulare den Landräten sowie den
Gemeindevorstehern obliegen

Satz, 17. Juli. In voriger Woche wurde vom M-
gistrat und der Stadtverordnetenversammlung in Oberlahnstein
Herr Rechtsanwalt Sturm  zum Mitglied des Kreistag des
Kreises St . Gorshausen gewählt.

Irmtraut » 16, Juli. Dem Musketier Joh. Hörle, Sohn
des Herrn Johann Georg Hörle von hier, wurde das Eiserm
Kreuz 2. Klasse verliehen. Der Ausgezeichnete steht seit Kriegt-
beginn im Felde. -

Kriegsauszeichnung . Vize-Wachtmeister d. R. Walter
Petitjean , Sohn des Bankdirektors Alex Petitjean Wiesbaden,
wurde zum Leutnant im Ulanen-Regiment Rr . 15 befördert.
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Der Kriegsausschuß für Oel und Fette in Berlin forderi
im Interesse unserer Fettgewinnung zur Vergrößerung des Oel-
saatenanbaucs auf. Die für die jetzige Ernte gültigen Preise von
70 Mk für 100 kg Raps und 68 Mk. für 100 kg Rübsen sollen
für die Ernte des Jahres 1918 noch weiter erhöht werden, ebenso
ist eine Erhöhung der Oelkuchenrücklieferung in Aussicht ge¬
nommen. Der Bezug von Ammoniak mit 80 kg auf den ha
wird, soweit die Bestände reichen, vermittelt. Die Bezugsscheine
für Ammoniak werden durch die Unterzeichneten Kommissionäre
ausgestellt.
Zentral Ein- und Verk. Genossenschaft Landwirtschaftliche

für den Regierungsbezirk Zentral-DarlelM Kasse
Wiesbaden für Deutschland

6. m. b. U. Filiale Frankfurta. N
Wiesbaden. Frankfurt.
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Auguste -Yictoria
Geld-Lose

zu Gunsten des Kaiserin
Auguste-Victoria-Hauses zur
Bekämpfung der Säuglings¬

sterblichkeit.

ä Mk.3,50 5818 Geldgewinne
Ziehung am7. und8. Angast

£618 Geld- 150000 Mk.gewinne y.
6000030000gewinn

10000 Mk. bares Geld.
CöIner -IiOse

ä 1 M. 11 Lose 10 M
(Porto 15 Pfg „jede Liste 20 Pfg .)

versendet Glücks -Kollekte

Beinr. Deecke, Kreuznach

Feldpostschachtel«
sind zu haben bei

J?« Kaesberger ♦

Ia. naturreine
Rhein - und Moselweine

Oelsardinen
Vorzügliche Zigarrenn

Zigaretten
K A. Keife. Schmierseife«

Seifeupuluer empfiehlt
Hans Bauer , Westerburg

(Kroppach) Bhf. Ingelbaeh
Fernsprecher No. 8. Amt

Altenkirchen (Westerwald)
Koch - und Viehsalz

Kali —Salz—
' Kainit

Kalkstickstoff
Lützeier Dünger

Bretter, Latten und Diele
einige Waggons ange'
angekommen,

alles sofort lieferbar
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